
AUFSÄTZEA 

18  4 / 2018 Kreditwesen · 176

Eigenmittel anforderungen:  
Optimierung am Beispiel einer 
Genossenschaftsbank

Simon Kienzle / Christiane Weiland

Um das Finanzsystem widerstandsfähiger 

zu machen, wurden nach der Finanzkrise 

im Rahmen von Basel III neben Liqui

ditätsanforderungen vor allem strenge  

re Eigenmittelanforderungen verabschie

det. Aktuell verfügen die Kreditinstitute 

im Vergleich zur Situation vor zehn Jah

ren über deutlich gestiegene Kapital

quoten. Durch bereits in Umsetzung be

findliche neue Reformen werden sich die 

Eigenmittelanforderungen jedoch weiter 

erhöhen. Aufgrund der gleichzeitig ver

minderten Ertragskraft ergibt sich für 

viele Banken und Sparkassen in Deutsch

land daher die Notwendigkeit, das regu

latorische Abbild der mit Eigenmitteln zu 

unterlegenden Risiken einer kritischen 

Überprüfung zu unterziehen. Auch wenn 

die primäre Herausforderung darin be

steht, die Geschäftsmodelle auf nachhal

tigen Erfolg auszurichten, können durch 

ein Screening des regulatorischen Abbilds 

der Risiken deutliche Eigenmitteleinspa

rungen erzielt werden. Ansatzpunkte er

geben sich sowohl bei der Eigenmittelun

terlegung der Säule1Risiken als auch in 

Bezug auf den SREPZuschlag. Mögliche 

Optimierungen sollen am Beispiel ei  

ner Genossenschaftsbank, stellvertretend 

für regionale Kreditinstitute, aufgezeigt 

werden.

Kapitalquoten mittlerweile  

deutlich gestiegen

In den vergangenen Jahren haben Ban

ken und Sparkassen zahlreiche Anstren

gungen unternommen, um die durch Ba

sel III geforderten gestiegenen Anforde

rungen an die Eigenmittelausstattung zu 

erfüllen. Betrachtet man die bereits auf 

europäischer Ebene in der Capital Re

quirements Directive IV (CRD IV)1) und  

Capital Requirements Regulation (CRR)2) 

umgesetzten Anforderungen, so mussten 

die Institute auf der Kapitalseite eine 

qualitativ bessere Struktur der Eigen

mittel bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Kapitalanforderungen durch zusätzliche 

Kapitalpuffer darstellen. Auch auf die Er

mittlung des Gesamtrisikobetrags (Total 

Risk Exposure Amount – TREA, vormals 

RWA)3) haben bereits die im Rahmen von 

CRD IV und CRR verabschiedeten Rege

lungen einen Einfluss. Wenngleich die Ef

fekte für regionale Institute hier nicht so 

ausgeprägt sind wie für große Institute, 

wurden vonseiten der Banken und Spar

kassen auch in dieser Hinsicht Anpas

sungen vorgenommen.

Seit 2014 befinden sich die Anforde

rungen aus Basel III in der „Phasein“  

Phase. Die gewährten Übergangsrege

lungen aus CRD IV und CRR fordern eine 

volle Umsetzung der Anforderungen im 

Jahr 2019 beziehungsweise 2022. Bereits 

heute hat sich die Eigenmittelausstat

tung der Banken und Sparkassen stark 

verbessert.

Unterstellt man eine Vollumsetzung der 

Regelungen, so weisen die im BaselIII 

Monitoring in der Gruppe 2 berücksichti

gten kleineren und mittleren Institute 

zum Stichtag mittlerweile eine durch

schnittliche Kernkapitalquote von 15 Pro

zent beziehungsweise 15,5 Prozent auf 

und übertreffen die gestellten Mindest

kapitalanforderungen im Mittel daher 

deutlich.4) Der unter der Annahme der 

Vollumsetzung insgesamt durch die Grup

pe2Banken zur Erfüllung der BaselIII 

Anforderungen noch zu deckende Kapi

talbedarf verringerte sich von anfänglich 

knapp 3,5 Milliarden Euro auf 200 Millio

nen Euro.

Allerdings müssen die Institute neben 

diesen Säule1Anforderungen zusätzli

che Kapitalanforderungen erfüllen, die 

aus dem Supervisory Review and Evaluati

on Process (SREP) resultieren. So legen die 

Aufsichtsbehörden im Rahmen des Säule

1PlusAnsatzes Kapitalzuschläge für sol

che Risiken fest, die nicht über die Anfor

derungen aus der CRR mit Eigenmitteln 

unterlegt sind. 

Erhöhung der Eigenmittelanforderungen 

durch aktuelle Reformpakete

Weiterhin ist die Reform der Eigenmittel

anforderungen mit der Umsetzung der 

bestehenden Richtlinien und Verordnun

gen nicht abgeschlossen.

Zur abschließenden Umsetzung der im 

Rahmen von Basel III getroffenen Emp

fehlungen ist bereits ein großes weiteres 

Reformpaket auf dem Weg, das eine zu

sätzliche Anpassung erforderlich machen 

wird. So legte die EUKommission am 23. 

November 2016 erste Entwürfe für über

arbeitete Fassungen der Capital Require

ments Regulation (CRR II) und der Capital 

Requirements Directive (CRD V) vor, die 

ab 2019 mit einem Phasein starten sol

len. 

Thematisch befasst sich der Entwurf der 

CRR II neben der Umsetzung von Rege

lungen zur Net Stable Funding Ratio 

(NSFR) und der Leverage Ratio unter  

anderem mit Beteiligungen in Invest

mentfonds sowie mit einer schärferen 

Abgrenzung des Handelsbuches vom An
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lagebuch. Vor allem die beiden letzten 

Punkte werden je nach finaler Umset

zung potenziell große Auswirkungen auf 

das Halten von Investmentfonds durch 

Kreditinstitute und deren Unterlegung 

mit Eigenmitteln haben.

Weiterhin fand am 7. Dezember 2017 auf 

der Ebene des Baseler Ausschusses die fi

nale Abstimmung zur Revision des Kredit

risikostandardansatzes und der IRBAn

sätze statt. Die zeitliche Verzögerung der 

schon lange erwarteten Verabschiedung 

lag vorwiegend an der fehlenden Eini

gung hinsichtlich eines OutputFloors, der 

die Eigenmittelersparnis durch Verwen

dung von internen Ansätzen gegenüber 

dem Kreditrisikostandardansatz begrenz

en soll. Durch den OutputFloor wird ge

fordert, dass bei Verwendung eines auf 

internen Ratings basierenden Ansatzes 

ein Mindestprozentsatz von 72,5 Prozent 

der Eigenmittelanforderungen des paral

lel zu rechnenden Kreditrisikostandard

ansatzes vorgehalten werden muss. Von 

dieser Verknüpfung sind vor allem große 

Kreditinstitute betroffen. 

Für Genossenschaftsbanken und Sparkas

sen, die in der Regel den Kreditrisiko

standardansatz zur Ermittlung der risiko

gewichteten Positionswerte verwenden, 

werden sich im Wesentlichen Ände

rungen für die Eigenmittelunterlegung 

von Immobiliendarlehen, Spezialfinan

zierungen und Kreditzusagen ergeben. 

Durch die Reform der RWAErmittlung 

sollen die Eigenmittelanforderungen 

zwar nicht signifikant steigen, von einer 

Erhöhung um durchschnittlich 5 Prozent 

ist jedoch mindestens auszugehen.5)

Druck zur Optimierung  

der Eigenmittelanforderungen 

Die Option, weiter steigende Eigenmit

tel anforderungen durch eine Erhöhung 

der Eigenmittel zu erfüllen, setzt eine 

entsprechende Ertragskraft der Kredit

institute voraus. Gerade dies dürfte in 

den nächsten Jahren jedoch schwierig 

sein. Aktuelle Herausforderungen beste

hen durch die Niedrigzinsphase, auch au

ßerhalb der Eigenmittelnormen ver

schärfte Regulierungsanforderungen so

wie die Digitalisierung des Finanzwesens 

mit einer Veränderung der Wettbewerbs

verhältnisse durch neue Player.

Die Kreditinstitute rechnen in der Folge 

damit, dass der Jahresüberschuss vor 

Steuern in den nächsten fünf Jahren im 

Vergleich zu 2016 um 9 Prozent sinken 

wird. Gleichzeit planen die Institute mit 

einer Ausweitung der Bilanzsumme um 

10 Prozent. Es ist offensichtlich, dass hier

durch im Mittel ein Druck auf die Kapital

quoten entsteht. Wenngleich die Institute 

unterschiedlich aufgestellt sind und die 

Mehrzahl trotz dieser Schwierigkeiten 

mit steigenden Kapitalquoten rechnet, 

prognostiziert ein Drittel der Banken und 

Sparkassen für die nächsten fünf Jahre 

sinkende harte Kernkapitalquoten.6)

Erste Priorität hat daher eine Überprü

fung der Geschäftsmodelle, die auf einen 

nachhaltigen Erfolg ausgerichtet werden 

müssen. Banken werden demnach nicht 

umhinkommen, sich ausführlich mit der 

Digitalisierung und den Chancen, die sich 

daraus ergeben, zu beschäftigen. Auch 

die Veränderung von Kostenstrukturen, 

wie beispielsweise durch Auslagerungen 

oder Filialschließungen, oder das Nutzen 

von Synergieeffekten durch Fusionen 

werden in den nächsten Jahren prägende 

Punkte sein.

Begrenzte Möglichkeiten  

der Gewinnthesaurierung

Durch die bestehenden Herausforde

rungen wird allerdings nicht allen Insti

tuten in dieser Hinsicht ein voller Erfolg 

gelingen. Und in vielen Fällen kann eine 

hinreichende Anpassung an gestiegene 

Eigenmittelanforderungen aus diesen 

Gründen nicht durch Gewinnthesaurie

rung erfolgen. Daher entsteht die Not

wendigkeit für die Institute, das regula

torische Abbild der mit Eigenmittel zu 

unterlegenden Risiken einer kritischen 

Überprüfung zu unterziehen. 

Eigenmittelanforderungen sind für die 

Stabilität des Bankensystems von zen

traler Bedeutung7) und daher sind auch 

Vorhaben der Regulierungsarbitrage als 

kritisch anzusehen. Letztendlich darf es 

nicht darum gehen, Risiken unzureichend 

mit Eigenmitteln abzudecken. Allerdings 

gibt es Bereiche, in denen Risiken nicht 

adäquat abgebildet werden und daher 

eine im Vergleich zum tatsächlichen Risi

ko zu hohe Eigenmittelanforderung re

sultiert. Dies kann teilweise mit höheren 

operativen Kosten einer adäquaten und 

günstigeren Ermittlung des Gesamtrisiko

betrags erklärt werden. In der Ver

gangenheit bestand durch die großzü

gige Kapitalausstattung vieler Institute 

auch häufig ganz einfach kein Hand

lungsdruck in dieser Hinsicht.

Im Folgenden sollen verschiedene Ansät

ze zur Optimierung der Eigenmittelan

Prozessmanager, Volksbank Herrenberg- 
Nagold-Rottenburg eG (Volksbank HNR)

Studiengangsleiterin BWL-Bank, Duale 
Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe

Die Möglichkeiten, die von der Aufsicht gefor-
derten Eigenmittelquoten durch die Thesaurie-
rung von Gewinnen zu erhöhen, sind bei vielen 
Instituten begrenzt. Die Autoren prüfen deshalb 
zwei grundlegende Ansatzpunkte: zum einen 
eine Senkung des regulatorischen Abbilds der 
Risiken, die zu einer Reduzierung des Gesamtrisi-
kobetrags und somit zu einer Erhöhung der aus-
gewiesenen Ist-Kapitalquote führt; zum anderen 
eine Einflussnahme auf die geforderten Kapital-
quoten zur Unterlegung der Risiken, beispiels-
weise Maßnahmen zur Reduzierung des SREP-Zu-
schlags. Am Beispiel einer Volksbank legen sie 
dar, wie sich im Rahmen des Säule-1-Plus-An-
satzes durch Maßnahmen zur Gestaltung des 
Gesamtrisikobetrags als auch der Kapitalzuschlä-
ge im SREP die Kapitalanforderungen insgesamt 
um gut 10 Prozent reduzieren lassen. (Red.)
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forderungen am Beispiel einer Genossen

schaftsbank dargestellt werden.

Gesamtrisikobetrag und geforderte 

Mindestkapitalquoten als Ansatzpunkte

Aufgrund der begrenzten Möglichkeit, 

die Eigenmittelquote durch Thesaurie

rung von Gewinnen zu erhöhen, verblei

ben den Instituten zwei grundlegende 

Ansatzpunkte: zum einen eine Senkung 

des regulatorischen Abbilds der Risiken, 

die zu einer Reduzierung des Gesamtri

sikobetrags und somit zu einer Erhö  

hung der ausgewiesenen IstKapitalquote 

führt; zum anderen eine Einflussnahme 

auf die geforderten Kapitalquoten zur 

Unterlegung der Risiken, wenn es bei

spielsweise gelingt, den SREPZuschlag zu 

reduzieren. Abbildung 1 zeigt die Struk

tur der Optimierungsansätze. Hierbei 

werden Lösungen im Risikomanagement 

präferiert, die keine negativen Auswir

kungen auf die Ertragssituation einer 

Bank haben, um die zukünftige Eigenmit

telentwicklung nicht zu beeinträchtigen. 

Am Beispiel der Volksbank Herren

bergNagoldRottenburg eG (Volksbank 

HNR) werden in der nachfolgenden Ana

lyse die potenziellen Auswirkungen von 

zentralen Optimierungsmaßnahmen dar

gestellt. Die Volksbank HNR kann mit 

einem Kernkapital von 196 Millionen 

Euro und einem Gesamtrisikobetrag von 

1,414 Milliarden Euro als kleines Grup

pe2Institut gemäß der Systematik des 

BaselIIIMonitoring betrachtet werden.

Bei regionalen Kreditinstituten liegt ein 

Schwerpunkt der Risiken und damit der 

Eigenkapitalbindung im Bereich der Kre

ditrisiken. Abbildung 2 zeigt die wesent

lichen Treiber des Gesamtrisikobetrags.

Die Volksbank HNR wendet für die Er

mittlung der Eigenmittelunterlegung 

von Kreditrisiken den Kreditrisikostan

dardansatz an. Theoretisch könnte sich 

durch die Anwendung des IRBA eine ge

ringere Eigenmittelanforderung erge

ben. Vor dem Hintergrund der hohen Im

plementierungskosten dieses Ansatzes 

auch in der Basisvariante erscheint ein 

betriebswirtschaftlicher Nutzen in der 

Gesamtbetrachtung allerdings nicht plau

sibel. Der zukünftige OutputFloor, der 

die Einsparung von Eigenmittelanforde

rungen bei Verwendung des IRBA be

grenzt, wird die Verwendung des IRBA 

für kleine Institute nicht lohnender ma

chen. Im Folgenden werden daher An

satzpunkte, die sich innerhalb des KSA 

ergeben, dargestellt.

Optimierung der 

offenen Kreditzusagen

Beim Ansatz der außerbilanziellen Positi

onen besteht ein Optimierungspotenzial 

im Bereich der offenen Kreditzusa  

gen. Die Risikopositionswerte und die 

hieraus resultierenden Kapitalanforde

rungen sind abhängig von der Laufzeit 

der Zusage. Je länger die Zusage, desto 

höher der Konversionsfaktor und folglich 

die Eigenmittelanforderungen. Handelt 

es sich um Kreditzusagen, die jederzeit 

kündbar sind, ist ein Konversionsfaktor 

von 0 Prozent zuzuordnen. 

Bei einer Zusage bis zu einem Jahr sind 

20 Prozent und bei über einem Jahr 

50 Prozent anzusetzen.8) Die Volksbank 

HNR vergibt Kreditzusagen mit Laufzei

ten von bis zu zwei Jahren (Konversions

faktor von 50 Prozent).  Hierbei werden 

jedoch die Hälfte der durch Immobilien 

besicherten Kreditzusagen bereits nach 

einem Jahr vollständig ausbezahlt. Kann 

ein Teil dieser Zusagen auf unter ein Jahr 

gekürzt werden, reduziert sich der Kon

versionsfaktor für diesen Teil um 30 Pro

zentpunkte und der Risikopositionswert 

somit um 60 Prozent.9) 

Für die weitere Betrachtung wird ange

nommen, dass die Laufzeit für die Hälfte 

der immobiliengesicherten Zusagen auf 

unter ein Jahr gekürzt werden kann. Je 

nach Verteilung der Forderungsklassen 

entsteht am Beispiel der Volksbank HNR 

hierdurch eine Reduzierung des Gesamt

risikobetrags um 28,98 Millionen Euro 

(2,05 Prozent).

Optimierung des Ansatzes  

der Fondsbeteiligungen

Im Bereich der Fondsbeteiligungen (Or

ganismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren – OGA) werden in der Bank 

bisher weder individuelle Risikogewichte 

* im Mittel 2016 für Institute mit SREPBescheid; vgl. Deutsche Bundesbank (2017):  
Ergebnisse der Niedrigzinsumfrage 2016.

Quelle: S. Kienzle, Ch. Weiland

Abbildung 1: Eigenmittelanforderungen aus dem Säule1PlusAnsatz  

als Ansatzpunkte für eine mögliche Optimierung
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(RGW) verwendet noch externe Ratings 

herangezogen. Die Fondsgesellschaften 

veröffentlichen das individuelle KSARisi

kogewicht in ihren Fondsreports. 

Da diese Risikogewichte bei den Fonds

beteiligungen der Bank ausschließlich 

unter 100 Prozent liegen, führt die Ver

wendung der individuellen Risikoge

wichte zu verminderten Kapitalanforde

rungen. Insgesamt ist eine Reduzierung 

des Gesamt risikobetrags um 13,11 Millio

nen Euro (0,93 Prozent) zu erwarten. 

Hierbei muss beachtet werden, dass die 

Administration der individuellen RGW in 

der Umsetzung aufwendiger als die bis

her angewandte Vorgehensweise der 

Volksbank ist, da die individuellen Risiko

gewichte regelmäßig gepflegt und er

fasst werden müssen. Zudem setzt die 

Umsetzung voraus, dass die Fonds die 

Anforderungen gemäß CRR erfüllen.10)

Die Umsetzung der CRR 2 wird nach den 

vorliegenden Entwürfen zwei wesent

liche Veränderungen für die Eigenmit

telunterlegung von Fondsbeteiligungen 

bewirken. Zum einen würden für Fonds 

im Anlagebuch sowohl der Ansatz eines 

pauschalen Risikogewichts von 100 Pro

zent als auch der aktuell mögliche Ansatz 

auf Basis eines vorliegenden externen Ra

tings nicht mehr zulässig sein. 

Falls kein Look through auf die Einzelri

siken erfolgt, kann nur auf den in Art. 

132a des CRR2Entwurfs11) neu defi

nierten mandatsbasierten Ansatzes zu

rückgegriffen werden. Andernfalls wäre 

ein Risikogewicht von 1 250 Prozent an

zusetzen. Erfolgen die Bewertungen 

durch Drittanbieter, ist in beiden Fällen 

das ermittelte Risikogewicht mit dem 

Faktor 1,2 zu multiplizieren. Eine Erhö

hung der Eigenmittelanforderungen für 

Fonds ist daher absehbar.

Eine weitere Änderung für Fonds könnte 

sich durch die vorgeschlagene trennschär

fere Abgrenzung zwischen Handels und 

Anlagebuch ergeben. Diese folgt der In

tention einer stärkeren Bewertung zum 

Fair Value und könnte in vielen Fällen 

eine Zuordnung der Fonds zum Handels

buch bewirken, die eine aufwendigere 

Bewertung im Rahmen der Marktrisiko

ansätze nach sich ziehen würde. Ausnah

men werden im Entwurf der CRR 2 für 

kleinere Institute vorgeschlagen, die mit 

der Gesamtsumme der Handelsbuchposi

tionen unter einer Grenze von 50 Millio

nen und 5 Prozent der Vermögenspositi

onen bleiben. Diese können gemäß Art. 

94 des CRR2Entwurfs auf eine Risiko

messung der Handelsbuchpositionen in 

Säule I verzichten.  

Optimierung im Bereich  

der Kreditrisikominderung

Im Bereich der Kreditrisikominderung 

können verschiedene Ansätze verfolgt 

werden: Werden Kapitallebensversiche

rungen als Kreditrisikominderung be

rücksichtigt, so orientiert sich das für den 

besicherten Teil der Forderung anzuset

zende Risikogewicht am (vom Rating  

abhängigen) Risikogewicht des Lebens

versicherers. Je nach Risikogewicht des 

Versicherers (20 Prozent – 50 Prozent – 

100 Prozent – 150 Prozent) beträgt das 

Risikogewicht der Kreditrisikominderung 

20 Prozent, 35 Prozent, 70 Prozent oder 

150 Prozent. Werden – wie bislang bei 

der Volksbank HNR – keine externen Ra

tings der Versicherer herangezogen, be

steht ein vordefiniertes Risikogewicht 

des abgesicherten Teils von 70 Prozent.12) 

Die ausgewählten Lebensversicherungs

unternehmen der Volksbank HNR erhal

ten im Schnitt ein Risikogewicht von 50 

Prozent. Dadurch kann die Sicherheit 

(der Lebensversicherungsvertrag) mit 35 

Prozent Risikogewicht bewertet werden. 

Auf Basis der Ausgangssituation halbiert 

sich das Risikogewicht von 70 Prozent auf 

35 Prozent. Dies ergibt eine Reduzierung 

der RWA um 7,7 Millionen Euro (0,54 Pro

zent). Zu beachten ist, dass die Pflege 

dieser Ratings mit zusätzlichem Aufwand 

verbunden ist. 

Im Bereich der Kreditrisikominderungen 

ergeben sich weitere Ansatzpunkte in 

Bezug auf die Methodik, die für das Ab

bild von Kreditrisikominderungen ver

wendet wird. Neben dem einfachen An

satz (Substitution des Risikogewichts des 

Schuldners mit dem Risikogewicht der Si

cherheit) kann auch eine umfassende 

Methode gewählt werden, bei welcher 

die Bemessungsgrundlage mittels Sicher

heiten reduziert wird. Bevorzugt wird die 

einfache Methode aufgrund der Komple

xität der anspruchsvolleren, umfassenden 

Methode.13) Der Effekt, welche Verände

Quelle: Volksbank HNR (2017): Offenlegungsbericht zum 31.12.2016 nach Art. 435 bis 455 CRR;  
Deutsche Bundesbank (2017): Statistischer Anhang zum Basel IIIMonitoring für deutsche Institute, 
Stichtag 31. Dezember 2016.

Abbildung  2: Toptreiber des Gesamtrisikobetrags eines regionalen Kreditinstituts
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rungen durch die Einführung einer um

fassenderen Methode im Vergleich zur 

einfachen Methode entstehen, müsste 

überprüft werden. Neben dem hohen 

Aufwand werden Chancen gesehen, da 

die Reduzierung der Bemessungsgrenze 

einen wesentlichen Einfluss auf die Ei

genmittelanforderungen nehmen kann.

Weitere Ansatzpunkte im Bereich  

des Kreditrisikos

Um negative Effekte für kleine und mitt

lere Unternehmen durch die Erhöhung 

der Eigenmittelanforderungen im Rah

men von Basel III auszugleichen, wurde 

im Rahmen der europäischen Umsetzung 

der sogenannte KMUFaktor in Höhe von 

76,19 Prozent eingeführt. Positionswerte 

von Forderungen an KMU mit einem Jah

resumsatz von maximal 50 Millionen 

Euro14) dürfen bis zu einem Gesamten

gagement von 1,5 Millionen Euro mit 

diesem Faktor multipliziert werden. 

(Hierdurch wird in Folge gerade die 

durch Einführung des Kapitalerhaltungs

puffers bewirkte Erhöhung der Eigenmit

telunterlegung für KMU ausgeglichen.) 

Durch die Berücksichtigung des KMU  

Faktors kann die Eigenmittelanforderung 

also gesenkt werden. Voraussetzung für 

die Anwendung ist eine entsprechende 

Erfassung und Pflege der für die An

wendbarkeit der KMUEigenschaft rele

vanten Kriterien wie beispielsweise des 

Jahresumsatzes der Unternehmen.

Mit der Finalisierung im Dezember 2017 

wurde die KMUPrivilegierung nun auch 

im Rahmen der Basler Reform der Kredit

risikoansätze aufgegriffen. Für KMU wur

de ein Faktor von 85 Prozent eingeführt, 

der unabhängig von der Höhe des En

gagements anzusetzen ist. Im Entwurf 

der Neufassung der CRR ist vorgesehen, 

dass für Kredite an KMU bis 1,5 Millionen 

Euro weiterhin ein Faktor von 76,12 Pro

zent angesetzt werden kann. Für darüber 

hinausgehende Forderungsbeträge wäre 

der Faktor 85 Prozent anzusetzen. Damit 

ergäbe sich eine Ausweitung der Privile

gierung von KMUForderungen, die den 

betriebswirtschaftlichen Nutzen einer 

Datenpflege weiter erhöhen würde.

Abbildung 2 zeigt als weitere Toptreiber 

des Gesamtrisikobetrags „durch Immobi

lien besicherte Positionen“ sowie „Betei

ligungen“. Für beide Forderungs klassen 

sind im Rahmen der angesprochenen Re

form des Kreditrisikostandardansatzes 

Änderungen zu erwarten, die eine Rele

vanz für die Eigenmittelunterlegung ha

ben werden. Gleichzeitig werden bei

spielsweise durch die geplante Berück

sichtigung des „Loan to Value“ bei 

Immobiliendarlehen erhöhte Erfassungs

aufwände entstehen.

Optimierung im Marktrisiko durch 

Ausnutzen von Schwellenregelungen

Für die Volksbank HNR entstehen Eigen

kapitalanforderungen für Marktrisiken 

durch Fremdwährungsrisiken. Das Fremd

währungsrisiko nimmt mit einem Beitrag 

zum Gesamtrisikobetrag von 8,61 Millio

nen Euro im Vergleich zu anderen Risiken 

einen geringen Umfang ein. In Relation 

zu den Eigenmitteln ergibt dies einen An

teil in Höhe von 3,78 Prozent. 

Läge dieser unter 2 Prozent, wären auf

seiten des Kreditinstituts keine Ka pi tal

anforderun gen auf Basis des Fremd   

wäh rungsrisikos zu erfüllen.15) Falls die 

Volks bank zukünftig diese Grenze unter

schreitet, wird der Gesamtrisiko betrag 

um 8,61 Millionen Euro (0,61 Prozent) re

duziert. Steu  e rungsmöglich kei  ten erge

ben sich etwa über die Li mi tie rung von 

Kundenvolumina in Fremdwährungen 

und über die Auslagerung der Risiken.

Reduzierung der Kapitalquoten durch 

Optimierung der SREPKapitalzuschläge

Im Rahmen des in Säule 2 verankerten 

„Supervisory Review and Evaluation Pro

cess“ überprüfen und bewerten die Auf

sichtsbehörden unter anderem die Kapi

talrisiken der Institute. Für Risiken, die 

nicht bereits durch die Säule1Anforde

rungen aus der CRR mit Eigenmittel zu 

unterlegen sind, werden individuelle Ka

pitalzuschläge festgesetzt.16)

„Harte“ Kapitalzuschläge ergeben sich 

vor allem für das Zinsänderungsrisiko im 

Anlagebuch und für weitere wesentliche 

Risiken. Sollten hierdurch nicht alle Ri

siken erfasst sein, kann ein weiterer indi

vidueller Zuschlag festgesetzt werden. 

Die Bemessung der ersten beiden Zu

schläge orientiert sich an quantitativen 

und qualitativen Parametern, die jeweils 

über eine Matrixbetrachtung kombiniert 

werden. Zusätzlich wird ein Stresspuffer 

festgelegt, der die GuVEffekte aus den 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2017): Der aufsichtliche Überprüfungs und Bewertungsprozess für kleinere Institute und Überlegungen zur Proportionalität, 
Monatsbericht Oktober.

Abbildung 3: Ermittlung der SREPKapitalzuschläge für Zinsänderungsrisiken  

im Anlagebuch und für weitere wesentliche Risiken
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Stresstests der Niedrigzinsumfrage be

rücksichtigt (Abbildung 3). 

Reduzierung des Kapitalzuschlags  

für das Zinsänderungsrisiko

Zur Quantifizierung des Zinsänderungsri

sikos im Anlagebuch (ZÄR im AB) wird 

der negative Barwertverlust durch den 

„Basler Zinsschock“ in Relation zum Ge

samtrisikobetrag TREA gemäß CRR aus 

Säule I gesetzt. Daneben wird die Quali

tät des Risikomanagements im Bereich 

der Zinsänderungsrisiken über eine Risi

koprofilnote berücksichtigt.17) Eine Redu

zierung des Zuschlags kann erreicht wer

den, wenn es gelingt, die Risikoprofilnote 

zu verbessern oder in Bezug auf die Aus

wirkungen des Zinsschocks die Grenz

werte im jeweils niedrigeren Segment zu 

erreichen. Diese Reduzierung kann über 

Zinssicherungsgeschäfte (Risiko trans fer) 

erfolgen und reduziert dadurch nicht di

rekt das Kreditgeschäft als Wachstums 

und Ertragsziel der Banken.

Die negative Barwertänderung des ZÄR 

im AB der Volksbank HNR ergibt in Rela

tion zum Gesamtrisikobetrag einen Wert 

von 2,92 Prozent. Wenn diese Relation 

durch Reduzierung des Zinsänderungsri

sikos auf maximal 2,75 Prozent gesenkt 

wird, kann das günstigere Segment er

reicht werden. Der SREPZuschlag für das 

ZÄR im AB wird bei einer angenom

menen Risikoprofilnote 2 folglich von 

1,25 Prozent auf 0,5 Prozent reduziert. 

Die Reduzierung um 0,75 Prozentpunkte 

führt zu einer Reduzierung der Eigenmit

telanforderungen um 10,51 Millionen 

Euro. Zur exakten Darstellung der Ver

besserung müssen zusätzlich die zur Un

terschreitung der SegmentSchwelle not

wendigen Kosten der Absicherung des 

ZÄR im AB berechnet werden.

Durch die gegebene Struktur der Quanti

fizierung von Zinsänderungsrisiken kann 

eine Reduzierung des Kapitalzuschlags 

auch durch eine Erhöhung des Gesamtri

sikobetrags im Nenner des Quotienten 

erreicht werden. Allerdings würde sich 

der reduzierte Zuschlag dann auf eine 

gestiegene Bezugsbasis beziehen. Um 

diese gegenläufigen Effekte dieser Ver

änderung zu berücksichtigen, ist daher 

eine zusätzliche Betrachtung der absolu

ten Veränderung der Eigenkapitalanfor

derungen zur Bewertung notwendig. 

Weitere wesentliche  

Risiken als Ansatzpunkt

Ein zweiter SREPKapitalzuschlag kann 

sich durch die Berücksichtigung weiterer, 

für das Institut wesentlicher Risiken, die 

nicht über die Säule I erfasst sind, erge

ben. Basis für die Quantifizierung sind die 

von den Instituten im Rahmen der Risiko

tragfähigkeitsbetrachtung in Säule II ge

meldeten Risiken, die einer Einschätzung 

durch die Aufsichtsbehörden unterzogen 

werden.18) Diese werden zum Gesamtri

siko aus der Risikotragfähigkeitsbetrach

tung aus Säule II in Relation gesetzt. Auch 

hier erfolgt eine Einordnung in Segmen

te. In der Matrixbetrachtung wird die 

quan titative Risikoeinschätzung mit einer 

Risikoprofilnote kombiniert, die sich im 

Fall der weiteren wesentlichen Risiken auf 

eine Bewertung der Qualität des ICAAP 

und der internen Governance stützt.19)

Auch hier kann versucht werden, den  

Zuschlag durch die Einordnung in ein 

niedrigeres Segment oder eine bessere 

Risikoprofilnote zu reduzieren. Eine Ein

ordnung in ein niedrigeres Segment 

könnte sich ergeben, wenn bestimmte Ri

siken nicht (mehr) als wesentlich einge

stuft werden müssen. Der anzustrebende 

Ansatz dürfte in der Verbesserung der 

Qualität des ICAAP und der internen Go

vernance liegen. Für einige Institute kann 

sich in diesem Bereich eine hohe Rele

vanz ergeben. Geht man beispielsweise 

davon aus, dass der Anteil der weiteren 

wesentlichen Risiken am Gesamtrisiko 

aus der Risikotragfähigkeitsbetrachtung 

zwischen > 15 Prozent und 45 Prozent 

Quelle: S. Kienzle, Ch. Weiland

Abbildung 4: Auswirkungen der Optimierungsansätze

Ansatz: Gesamtrisikobetrag (TREA)
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liegt, so ergibt sich hierfür je nach Risiko

profilnote ein Kapitalzuschlag zwischen 

1,5 und 3 Prozentpunkten.

Wechselwirkungen beachten

Speziell für die Volksbank HNR ergibt 

sich aufgrund des geringen Anteils der 

weiteren wesentlichen Risiken in dieser 

Hinsicht kein signifikantes Optimierungs

potenzial. Daher dominieren die Effekte, 

die sich im Bereich der Zinsänderungsri

siken ergeben.

Die Wechselwirkungen von einzelnen  

Bestandteilen der Anforderungen sind 

folglich eine nicht zu vernachlässigende 

Steuerungsgröße. Wird der Gesamtrisiko

betrag beispielsweise durch erarbeitete 

Maßnahmen im Kreditrisikobereich redu

ziert, hat dies Auswirkungen auf die 

Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos 

im SREP. Letzteres muss proportional 

hierzu zusätzlich abgesichert werden. 

Auch der Einfluss von zukünftigem, plan

mäßigem Kreditwachstums ist zu beach

ten. Zum einen wächst der Gesamtrisiko

betrag durch weitere Kreditvergabe, 

zum anderen wächst dadurch auch das 

ZÄR im AB – abhängig von Kreditart und 

Absicherungsstrategie.

Vermeidung antizyklischer Puffer

Antizyklische Puffer können von den na

tionalen Aufsichtsbehörden festgesetzt 

werden. Wenngleich vonseiten der deut

schen Bankenaufsicht aktuell keine ent

sprechende Anforderung besteht, kann 

sich eine solche bei Forderungen an aus

ländische Schuldner ergeben, wenn die 

dortigen Aufsichtsbehörden einen Puffer 

anfordern. Aktuell ergibt sich für die aus

ländischen Kreditpositionen der Volks

bank HNR ein antizyklischer Puffer von 

7 000 Euro, der somit in der Höhe nicht 

relevant ist. Dadurch, dass die EUMit

gliedsstaaten diesen Puffer vierteljährlich 

überprüfen, könnte die Anforderung zu

künftig steigen.

Sollte sich in Zukunft eine Relevanz erge

ben, könnte für Institute mit geringem 

Auslandsengagement ein Ausnutzen der 

Schwellenregelung interessant werden, 

die bei einem Anteil der ausländischen 

Kreditpositionen von unter 2 Prozent 

greift. Aktuell liegen bei der Volksbank 

HNR 2,50 Prozent der Kreditrisikopositi

onen im Ausland. Wird die Quote auf un

ter 2 Prozent gesenkt, so entfällt die An

forderung an den antizyklischen Puffer 

unabhängig der zukünftigen länderspe

zifischen Puffer – unter der Bedingung, 

dass in Deutschland der Puffer weiterhin 

0 Prozent beträgt.20)

Deutliche Verminderung der 

Kapitalanforderungen möglich

Das Zusammenspiel der verschiedenen 

Ansätze kann eine deutliche Verminde

rung der Kapitalanforderungen bewir

ken. Abbildung 4 zeigt die Auswir

kungen, die sich durch die verschiedenen 

Ansatzpunkte ergeben. Für den Gesam

trisikobetrag ergibt sich eine Reduzie

rung von 57,7 Millionen Euro und damit 

um 4,1 Prozent. Hierdurch erhöht sich die 

durch die ISTGesamtkapitalquote ausge

wiesene Kapitalausstattung von 16,6 Pro

zent auf 17,3 Prozent. Die geforderten 

Kapitalquoten per 2017 vermindern sich 

vor allem durch den verringerten 

SREPZuschlag von 10,75051 Prozent auf 

10 Prozent. Eine ähnliche Relation ergibt 

sich, wenn man eine Vollumsetzung des 

Kapitalerhaltungspuffers im Jahr 2019 

unterstellt. Dann würde sich die gefor

derte Kapitalquote von 12,00051 Prozent 

auf 11,25 Prozent ermäßigen. Insgesamt 

kann für die Volksbank HNR per 2017 

durch die untersuchten Optimierungsan

sätze die Eigenmittelanforderung um 

insgesamt 16,38 Millionen Euro oder 

10,8 Prozent gesenkt werden.

Die auch zukünftig zu erwartende hohe 

Dynamik der regulatorischen Verände

rungen macht eine kontinuierliche Adap

tion der Optimierungsansätze erforder

lich. Hierbei müssen Wechselwirkungen 

der verschieden Stellschrauben weiter 

berücksichtigt werden. Und natürlich ist 

es selbstverständlich, dass das Screening 

der regulatorischen Risikoabbildung nur 

als flankierende Maßnahme der Eigenka

pitalpolitik von Kreditinstituten betrach

tet werden kann. Die primäre Herausfor

derung besteht darin, die Geschäftsmo

delle auf einen nachhaltigen Erfolg 

auszurichten.
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